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Wiederholte invasive Schmerztherapie / 
Spritzentherapie / Medikamentenpumpen

Eine ähnliche, oft unzureichende Vordiagnostik und 
-behandlung besteht auch bei häufig anästhesio-
logisch durchgeführter Schmerzbehandlung, die auf 
wiederholten Injektionen/Spritzen, teils mit Katheter-
verfahren an betroffenen Nerven beruht. Neben den 
möglichen direkten Komplikationen dieser Einsprit-
zungen besteht oft nur ein sehr begrenzter zeitlicher 
Effekt. 

Nach modernem, biopsychosozialem Verständnis von 
chronischen Schmerzen ist diese rein symptomorien-
tierte, passive Therapie zumeist auch nicht mehr leitli-
niengerecht und trägt häufig zu einer weiteren Chroni-
fizierung bei. 

Gelegentlich wird die Implantation von Pumpen emp-
fohlen, die ein Medikament im Rückenmarkkanal ab-
geben sollen. Hierfür besteht ebenfalls oft gar keine 
ausreichende Indikation.

Unser Angebot der Zweitmeinung

Damit eine Anwendung dieser Verfahren auf wirklich 
indizierte Fälle begrenzt bleibt, bietet die Schmerz-
klinik des BG Klinikums Duisburg für Kostenträger der 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ein Zweit-
meinungsverfahren vor Kostenübernahme der meist 
sehr teuren Neurostimulationsverfahren (Kosten häu-
fig im Bereich von ca. 30.000 Euro) und bei wiederhol-
ter invasiver Schmerztherapie an. Die Beratung kann 
sowohl (vorab) nach Aktenlage als auch mit einer Vor-
stellung der Versicherten erfolgen.

Inhalte dieses Zweitmeinungsverfahrens 
• Durchsicht aller relevanten Behandlungsunterlagen
• Eine Auflistung evidenzbasierter, sinnvoller und 

noch nicht ausgeschöpfter Therapieverfahren 
• Eine fundierte Darstellung der Begründung für 

oder gegen eine zu beurteilende Therapie 
• Bei Vorstellung der Versicherten erfolgen zusätz-

lich eine gründliche interdisziplinäre Diagnostik  
der Schmerzursache und entsprechende Therapie- 
 empfehlungen

• Hierzu erfolgen bei Bedarf Vorstellungen in 
relevanten anderen Fachabteilungen wie z. B. der 
Neurologie oder chirurgischen Disziplinen

Gerne kann eine gemeinsame Fallkonferenz mit Reha-
managementbeteiligung erfolgen. 

Sie haben Fragen?  
Kontaktieren Sie uns gerne vorab!

Schmerzbehandlung mittels  
Neurostimulation

Die Behandlung von Schmerzen mittels Elektrostimu-
lation über implantierte Sonden (invasive Neurosti-
mulation) boomt und es entwickeln sich stetig weitere 
technische Möglichkeiten und Einsatzgebiete. 

Aktuell bestehen zur Schmerzbehandlung insbeson-
dere folgende Möglichkeiten: 
• Epidurale Rückenmarkstimulation mittels SCS  

(Spinal Cord Stimulation)
• Hinterwurzelganglionstimulation (DRG), 
• Stimulation einzelner Nerven mittels an den Nerven 

implantierter Sonden (periphere Nerven stimu la - 
tion, PNS) sowie 

• Subkutane Feldstimulation.

Zweitmeinung oft sinnvoll, da die Indikation 
stimmen muss 

Aber nicht jedes dieser Verfahren ist tatsächlich für 
jede Schmerzart geeignet. Leitlinien zu diesen Ver-
fahren empfehlen einen Einsatz in der Regel erst nach 
Ausschöpfen konservativer Therapieoptionen. Zudem 
sind derartige Verfahren, die immer einen operativen 
Eingriff erfordern, mit relativ hohen Komplikations-
raten, wie z. B. Korrektureingriffen, notwendigen Aus-
tauschoperationen bei Batterieerschöpfung etc. ver-
bunden.  

Nach unserer Erfahrung wird eine leitliniengerechte 
Therapie häufig gar nicht erschöpfend durchgeführt, 
bevor Maßnahmen der Nervenstimulation empfoh-
len werden. Auch müssen Gegenanzeigen wie eine 
unklare somatische Schmerzursache oder Neben-
erkrankungen berücksichtigt werden. Nicht wenige 
Patientinnen und Patienten beklagen überdies einen 
raschen Wirkverlust nach positivem Anfangseffekt. 


